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1637. Aendenrng von Baulinien. Am 21. November 1969

ersuchtc der Gerneinclerat Volketswil um Genehmigung seines
Beschlusses vom 6. NIai ffiiÎend clie Aenderung von
llaulinien an der Huzlenstrasse III. Kì., an cler Quartierstrasse
F uncl am Flurweg Kat.-Nr. 2367 im Gebiet Huzlen. Gemäss

dem Zeugnis des Bezirksrates Uster vom 17. November 1969

sincl gegen den am 20. Juni 1969 im kantonalen Amtsblatt ver-
öffentlichten uncl clen betroffenen Grunileigentümern schrift-
lich mitgeteilten Beschluss des Gemeinderates Volketswil
keine Rekurse mehr anhängig.

Die vom Gemeinderat Volketswil beantragte Baulinien-
änderung besteht darin, dass die Huzlenstrasse im Einmün-
clungsbereich in clie Brugglenstrasse III. Kl. eine wesentlich
gestrecktere I¡inienführung aufweist. Die Einmündung ist ca.

50 Nleter nach Säden verschoben worden. Der Baulinienab-
stand ist mit 20 Uleter beibehalten worden.

Der Flurweg Kat.-Nr. 2367 oberhalb Rebacher ist unbe-
d.eutend in südlicher Richtung verlegt worden. Er soli im
Abschnitt Quartierstrasse F bis Brugglenstrasse auch künftig
nnr d.en Fussgängern unil dem landwirtschaftlichen Güterver-
kehr clienen. Der llaulinienabstancl kann cleshalb a.uf 18 ìfeter
belassen werden.

Die Quartierstrasse tr' weist ebenfalls eine gestrecktere
I-,inienfährung auf. Die Baulinien sind bis zur Brugglenstrasse
ergänzt worden. Ihrer Bedeutung entspricht der auf 18 Meter
f estgesetzte Baulinienabstand.

Gleichzeitig sind die mit Regierungsratsbeschluss Nr.
428317965 genehmigten Baulinien im Bereich dieser Aende-
rungen teilu'eise aufzuheben.

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen.
Auf Antrag cler Baud.irektion

beschliesst der R,egierungsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinclerates Volketswil vom 6. Mai
1969 betreffencl die Aenclcrung von Baulinien an der Huzlen-
strasse III. Kl., an der Quartierstrasse F und am Flurweg
Kat.-Nr. 2367 im Gebiet Huzlen wircl gemäss den eingereichten
Plänen genehmigt.

II. Der Gemeinderat Volketswil wiril eingeladen, die vor-
stehencle Genehrnigrurg öff entìich behanntzugeben.

III. Mitteihlng an d.en Gemeinderat Volketswil unter
Räckscnclung eincs Planexemplars mit clem Gene'hmigungs-
vermerk, den Bezirksrat Uster sowie an d.ie Direktion der
äffentlichen Bauten.

Ziårieh, den 2. 4pri1 1970.

Vor dem Regierurìgsrate.
Der Staatsschreiber:

i. v.

Dr, H. R.oggwiller


